
Anlage 1 
 
 

Satzung 
 

zur Änderung der Satzung der Stadt Karlsruhe über  

Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öf-

fentlichen Straßen (Sondernutzungsgebührensatzung) 

 
 

Aufgrund von § 4 Absatz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO BW) 

in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl Seite 581, berichtigt Seite 698), zuletzt geändert 

durch Art. 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBl. Seiten 1095, 1098), der §§ 2 ff. 

des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) in der Fassung vom 17. 

März 2005 (GBl. Seite 206), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 17. Dezember 

2020 (GBl. Seiten 1233, 1249), des § 8 Absatz 1 und 3 des Bundesfernstraßengesetzes 

(FStrG) in der Fassung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I Seite 1206), zuletzt geändert durch Art. 

1 des Gesetzes vom 31. Mai 2021 (BGBl. I Seite 1221) sowie der §§ 16, 18 und 19 des 

Straßengesetzes für Baden-Württemberg (StrG) in der Fassung vom 11. Mai 1992 (GBl. 

Seiten 330, 683), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 12. November 2020 

(GBl. Seite 1039), hat der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe am 27. Juli 2021 folgende 

Satzung beschlossen:  

 
 
 

Artikel 1 
 

 
 

Die Satzung der Stadt Karlsruhe über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an 

öffentlichen Straßen (Sondernutzungsgebührensatzung) vom 14. November 1995, zuletzt 

geändert am 23. März 2021, wird wie folgt geändert:  

 

§ 4 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„(3) Dies gilt nur bis einschließlich 31. Dezember 2021.“  

 

 

Nach § 4 Absatz 3 Satz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt: 

„Die Nichterhebung der Sondernutzungsgebühren entbindet nicht vom Erfordernis einer 

Sondernutzungserlaubnis, bei deren Erteilung unter anderem die Auslastung der öffentli-

chen Plätze und der danach verfügbare Zeitraum zu berücksichtigen ist. Die Durchführung 

öffentlicher Veranstaltungen richtet sich nach den jeweils einschlägigen gesetzlichen 



Vorschriften, etwa nach den Satzungen über Jahrmärkte sowie Märkte und Volksfeste so-

wie deren Gebührengrundlagen.“ 

 
 
 

Artikel 2 

 
 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt mit 

Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft.  

 

 

 

Ausgefertigt: 
 

Karlsruhe, den................. 
 

 
 

Dr. Frank Mentrup 
 

Oberbürgermeister 


